
Allgemeine Geschäftsbedingungen der SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH 
 
 
 

 
 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
 
1. Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle ge-
genwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen der 
SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH mit Unter-
nehmern. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allge-
meine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, 
nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
 

§ 2 Vertragsschluss 
 

I. Verkauf 
 
1. Die Angebote der SRS-Meeder Synthetic Resin 
Systems GmbH sind frei bleibend. Technische Änder-
ungen sowie Änderungen in der chemischen Zusammen-
setzung bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten, 
wenn dadurch das Wesen der vertraglichen Vereinbarung 
nicht beeinträchtigt wird. 
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde ver-
bindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. 
Die SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH ist be-
rechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang anzunehmen. 
Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Aus-
lieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. 
3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch Zu-
lieferer der SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH. 
Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von 
der SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH zu ver-
treten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten 
Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer – also bei 
Produkten, die wir selbst einkaufen müssen und unver-
ändert weiterverkaufen. 
Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung 
unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unver-
züglich zurückerstattet. 
4. Angaben über voraussichtliche Lieferzeiten sind unver-
bindlich, soweit nicht ausnahmsweise ein Liefertermin aus-
drücklich zugesagt ist. 
 

II. Werkleistung und Dienstleistung 
 
Bei Werk- und Dienstleistungen kann die SRS-Meeder 
Synthetic Resin Systems GmbH von vereinbarten Leistun-
gen im Detail insoweit abweichen, als dadurch das Wesen 
der vertraglichen Vereinbarung nicht beeinträchtigt wird 
und die Abweichung den anerkannten Regeln der Technik 
entspricht. 
Ansonsten kann sie von der Leistung abweichen, wenn 
sich die Leistung auch dann für die nach dem Vertrag 
vorausgesetzte, sonst für die gewöhnliche Verwendung 
eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken 
der gleichen Art üblich ist und die der Kunde nach der Art 
des Werks erwarten kann. 
 

III. Entsorgung 
 
Die Entsorgung uns übergebener Sachen ist zu vergüten. 
 

IV. Dokumentation der Erklärungen 
 
Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Transparenz des 

Vertragsverhältnisses, die wesentlichen Erklärungen des 
Vertrages schriftlich abzugeben oder schriftlich zu bestä-
tigen. 
 

§ 3 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten das Eigentum an der Ware bis zur voll-
ständigen Begleichung aller Forderungen aus dem konkre-
ten Vertrag vor. 
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behan-
deln. Sofern Lagerungs- und Inspektionsarbeiten erforder-
lich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regel-
mäßig durchzuführen. 
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf 
die Ware, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Be-
schädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich 
mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den ei-
genen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich 
anzuzeigen. 
4. Die SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH ist 
berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung 
einer Pflicht nach Ziffer 2. und 3. dieser Bestimmung vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. 
Leistungen des Kunden werden abzüglich der notwen-
digen Aufwendungen der SRS-Meeder Synthetic Resin 
Systems GmbH erstattet. Ihr wird bis zur vollständigen Be-
zahlung das uneingeschränkte Zugangsrecht zu ihrem Ei-
gentum versichert. 
5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordent-
lichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns be-
reits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-
betrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen 
einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. 
Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung 
der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die For-
derung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Dem Unterneh-
mer wird das Recht eingeräumt, Freigabe der Sicher-
heiten zu verlangen, wenn ihr realisierbarer Wert um 20 
% die zu sichernden Forderungen übersteigt. 
6. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden 
Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das 
Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelie-
ferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenstän-
den. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen vermischt ist. 
 

§ 4 Zahlung und Verzug, Aufrechnung und 
Zurückbehaltung 

 
1. Der angebotene Preis ist bindend. Im Preis ist die ge-
setzliche Umsatzsteuer enthalten. 
2. Bei Dienst- oder Werkverträgen ist die Vergütung, wenn 
kein Zahlungsplan vorliegt, bei Abnahme durch den Kun-
den fällig. Die SRS-Meeder Synthetic Resin Systems 
GmbH kann auch die Abnahme in sich abgeschlossener 
Teilleistungen verlangen. 
3. Der Kunde verpflichtet sich, außer im Falle der aus-
drücklichen Vereinbarung einer anderen Zahlungsweise, 
nach Erhalt der Ware innerhalb von 10 Tagen den Kauf-
preis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde 
in Zahlungsverzug. 
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4. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden 
oder von der SRS-Meeder Synthetic Resin Systems 
GmbH unbestritten sind. 
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, 
wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhält-
nis beruht. 
 

§ 5 Gefahrübergang 
 
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim 
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den 
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den 
Käufer über. 
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Ver-
zug der Annahme ist. 
 

§ 6 Gewährleistung 
 

 
1. Die SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH leistet 
für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
2. Bei Werk- und Dienstleistungen kann die SRS-Meeder 
Synthetic Resin Systems GmbH nach ihrer Wahl etwaige 
Mängel beseitigen oder ein neues Werk herstellen. Sie 
kann die Nacherfüllung verweigern, wenn Nacherfüllung 
nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grund-
sätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags 
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertrags-
widrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, 
steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
5. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen ab Empfang der Ware entsprechend des 
Handelsbrauches schriftlich angezeigt werden; andernfalls 
ist die Geltendmachung dieses Gewährleistungsanspruchs 
ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für 
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für 
den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
6. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sach-
mangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt 
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatz-
anspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach 
gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die 
Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der 
Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwi-
schen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies 
gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verur-
sacht haben. 
7. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein 
Jahr ab Ablieferung der Ware oder Abnahme Leistung. 
8. Garantien im Rechtssinne, die über die vertraglich ver-
einbarte Gewährleistung hinausgehen, erhält der Kunde 
durch die SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH 
nicht. Herstellergarantien Dritter bleiben hiervon unberührt. 
 

§ 7 Haftungsbeschränkungen 
 
1. Bei fahrlässigen Verletzungen unserer vertragsbezogen-
en Sorgfaltspflichten beschränkt sich die Haftung der SRS-
Meeder Synthetic Resin Systems GmbH auf den nach der 

Art der Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmit-
telbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei fahr-
lässiger Verletzung unserer vertragsbezogenen Sorgfalts-
pflichten unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen. Wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzu-
werfen ist, gilt die Haftungsbeschränkung nicht. Weiter gilt 
die Haftungseinschränkung nicht, wenn Ansprüche wegen 
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht 
werden. 
Gegenüber Unternehmern haften wir bei fahrlässiger Ver-
letzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Dies gilt 
nicht, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzu-
werfen ist. Als unwesentliche Pflichten sehen wir die 
Pflichten an, die nicht zur Erbringung unserer rechtzeitigen 
und mangelfreien vertraglichen Leistung erforderlich sind. 
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen 
nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter 
gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zu-
rechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei 
Verlust des Lebens des Kunden, die auf einer fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der SRS-Meeder 
Synthetic Resin Systems GmbH oder eines ihrer gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
3. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines 
Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der 
Ware oder Abnahme der Leistung. Dies gilt nicht, wenn 
uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von 
uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder 
bei Verlust des Lebens des Kunden. 
 

§ 8 Schlussbestimmungen, geltendes Recht, 
Gerichtsstand, Datenerfassung 

 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwen-
dung. 
2. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen, ist für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag aus-
schließlicher Gerichtsstand der Sitz der SRS-Meeder 
Synthetic Resin Systems GmbH. Dasselbe gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Soweit das 
Amtsgericht zuständig ist, ist Gerichtsstand Husum. Soweit 
das Landgericht zuständig ist, ist Gerichtsstand Flensburg. 
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem 
Kunden einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-
den, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame 
Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren 
wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst 
nahe kommt. 
4. Die SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH spei-
chert personenbezogene Daten für die Abwicklung der Ge-
schäftsbeziehung mit dem Kunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRS-Meeder Synthetic Resin Systems GmbH, 
Poppenbüll, Juni 2005 
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